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Baustein 3
Förderantrag Stadtverkehrsprogramm

Die BEG berät die Kommunen bei der
Stellung der Förderanträge und hat ein
Förderantragsmuster entwickelt, das
Vorformulierungen zur Begründung des
Antrags enthält.

Die vorläufige Kostenschätzung der
BEG (  Baustein 5) kann als Anlage
zum Förderantrag genutzt werden; bis
zum Einplanungsgespräch zwischen
MBV und Bezirksregierungen ist die
Ersteinschätzung dann durch vertiefen­
de Kostenberechnungen zu verfestigen.
Als weitere Anlage zum Antrag hat die
BEG für alle Strecken Übersichtskarten
vorbereitet, die den Verlauf des Alleen-
Radweges sowie die bisher mit dem
Landesbetrieb Straßenbau NRW abge­
stimmten Abschnitte der Bundes- oder
Landesförderung darstellen.

Förderanträge müssen jeweils im lau­
fenden Jahr bis zum 1. Juni für das
Folgejahr beim Dezernat 25 der zu-
ständigen Bezirksregierung eingereicht
werden. Die Förderbescheide werden
üblicherweise nach Abschluss aller
Einplanungsgespräche ab Oktober er­
teilt.

Baustein 4
Planung AlleenRadweg

Wesentliches Gestaltungsmerkmal ist
die Anlage von Alleen überall dort, wo
der Zugang zum Radweg auf die Bahn­
strecke für alle sichtbar werden soll.
Hierbei können Alleen auch aus dem
vorhandenen Baumbestand auf einfache
Weise entstehen, indem das Unterholz
gezielt ausgelichtet wird.

Der gewachsene Grünbestand auf den
Bahnstrecken stellt eine hervorragende
Voraussetzung für eine attraktive Rad­

verbindung dar. Interessante Land-
schaftsräume werden angebunden, die
bisher nicht oder wenig zugänglich sind.
Gleichzeitig handelt es sich um wichtige
Grünverbindungen, insbesondere für
die Tierwelt. Unter Beachtung aller Fra­
gen des Natur- und Artenschutzes
(   Baustein 9) ist ein gezielter Frei­
schnitt der Trasse Grundlage der Pla­
nung. So werden:

Ausblicke in die umliegende Kultur­
landschaft geschaffen,

wichtige Landmarken und Bauwerke
in der Nähe der Strecke erkennbar,

durchgehende „grüne Tunnel“ punk­
tuell geöffnet, um Licht einfallen zu
lassen und eine soziale Kontrolle zu
ermöglichen.

Gestalterisch sollen alle AlleenRadwege
vier Merkmale mit Wiedererkennungs­
wert aufweisen:

Alleecharakter,

Kennzeichnung der Bahnkilometrie­
rung auf der Fahrbahndecke des Rad­
weges,

Erhalt des jetzt sichtbaren Bahn­
schotters dort, wo es die Sicherheit des
Fahrradverkehrs erlaubt,

Erhalt vorhandener Bahnrelikte.

Die dauerhafte Sicherung und Instand­
setzung der Bahnrelikte ist nicht Be­
standteil der Fördermaßnahmen. Hier
wird auf die Aktivitäten des Vereins
„Bahnstrecken und Landschaften erle­
ben e.V.“ verwiesen.

Bei der Ausführung der Radwege liegt
nach den Festlegungen des Landesbe­
triebs Straßen NRW und des MBV die
Priorität bei einer Asphaltoberfläche, um
neben Fußgängern und Radfahrern
auch weiteren Gruppen eine Benutzung
zu ermöglichen.

BahnStreckenEntwicklung NRW

Kückelheimer (Fledermaus-) Tunnel, AlleenRadweg Sauerlandring
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Hinsichtlich der Breite der Radwege
sehen sowohl die HRaS 02 als auch die
ERA 95 und der ERA 07 sowie die EFA
3,00 bis 4,00 m als Regelmaß für einen
selbständig geführten gemeinsamen
Rad-/Gehweg außerorts vor. Die EFA
gibt hier sogar eindeutige Breiten je
nach Fußgänger- und Radfahrerbelas­
tung in der Spitzenstunde vor. Nur in
Ausnahmefällen ist die Breite des We­
ges auf die Mindestbreite von 2,50 m
zu reduzieren.

Im Rahmen der Förderung ist jedoch
nur eine maximal 2,50 m breite Fahr­
bahn möglich (der Bund sieht als Regel­
fall sogar bisher nur 2,25 m bei Zwei­
richtungsverkehr vor). Auch der Entwurf
eines Erlasses des Bundesverkehrsmi­
nisteriums zum Bau von Radwegen an
Bundesfernstraßen sieht momentan eine
Breite von 2,50m in der Baulast des
Bundes vor.

Allerdings weisen die AlleenRadwege
Besonderheiten auf, die es beim Ausbau
zu beachten gilt:

Größtenteils verlaufen sie außerhalb
der Ortschaften. Hierbei handelt es sich
fast ausschließlich um unbeleuchtete
Wege. Aber auch tagsüber sind die Rad­
wege durch den dichten Bewuchs mit
Bäumen und Sträuchern beschattet.

In Folge ist insbesondere in der
Dämmerung nicht auszuschließen, dass
der Fahrbahnrand nicht immer erkenn­
bar ist. Die Hervorhebung des Fahrbahn­
randes ist insofern ein wesentliches
Hilfsmittel, um Gefährdungen auszu-
schließen. Dies kann z.B. in Form einer
Markierung (ca. 10 cm) oder durch einen
Material oder Farbwechsel erfolgen.

Alternativ oder ergänzend empfiehlt
sich ein Bankett oder Sicherheitsstreifen,
da der Radweg an vielen Stellen in Damm-
lage geführt wird und gerade in Kurven
oder an Böschungskanten höherer
Aufmerksamkeit der Radfahrer bedarf.

Für die Anlage der Sicherheitsstreifen
in Asphalt sprechen auch bautechnische
Gründe:

Die Bewirtschaftung des Radweges
erfordert die regelmäßige Befahrung
z.B. mit einem Großfahrzeug, um
Maßnahmen zur Verkehrssicherung
durchführen zu können und den hohen
Qualitätsstandard der AlleenRadwege
sicher zu stellen. Zu diesen Maß-
nahmen gehören beispielsweise das
Säubern des Radweges, Beseitigung
von Müll, Behebung von Vandalismus-
schäden, Baumrückschnitt und Winter­
dienst, Wartung von Rastplätzen entlang
der Strecke.

Zusätzlich muss gewährleistet sein,
dass der Radweg im Notfall auch von
einem Rettungs- oder Feuerwehrwagen
befahren werden kann, da nicht wie bei
Straßen begleitenden Wegen eine Kfz-
Fahrbahn vorhanden ist.

Ein leicht zum Rand abgesenkter
Sicherheitsstreifen vermeidet hier Nut­
zungskonflikte und sorgt zudem dafür,
dass das Regenwasser nicht über das
Bankett in den Damm eintritt, sondern
vom Dammkopf weggeführt wird.
Dadurch wird ein dauerhafter Frost­
schutz gewährt und eine Unterspülung
des Radweges verhindert.

Baustein 5
Baukosten des Radweges

Die Gesamtkosten eines (Alleen-) Rad­
weges auf einer stillgelegten Bahntrasse
setzen sich aus einer Vielzahl von Ein­
zelpositionen zusammen. Um vor allem
für den Förderantrag eine plausible
Kostengröße nennen zu können, hat
die BEG auf der Grundlage umgesetzter
Projekte, konkreter Angebote sowie gut­
achterlich belegter Schätzungen einen
Kostenrechner entwickelt, der es
ermöglicht, eine Erstaussage zu den
Baukosten vorzunehmen. Diese
Kostenhöhe wird von den folgenden
Faktoren maßgeblich bestimmt:

AlleenRadweg Heiigenhaus
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Länge des geplanten Radweges auf
der ehemaligen Bahntrasse
Die Gesamtlänge geplanter Radwege
wurde auf der Grundlage von Strecken­
angaben und -informationen der DB
Netz AG ermittelt. Die von der DB Netz
AG genannten Längenangaben wurden
durch die BEG in Abstimmung mit der
DB Services Immobilien GmbH verifiziert
und mit den Ortskenntnissen der Kom­
munen abgeglichen.

Kosten des Grunderwerbs
Der Grunderwerb des Trassenbandes
ist im Stadtverkehrsprogramm förder-
fähig und wird beim Bau eines Bundes-
oder Landesstraßen begleitenden Rad­
weges vom Landesbetrieb Straßenbau
NRW finanziert. Diese Erstkalkulation
ist auf Grundlage der Entwurfsplanung
und der Anzahl der Anbindungspunkte
zu konkretisieren.

Freischnitt der Trasse
In Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Still­
legung weisen die Trassen einen unter­
schiedlich starken Bewuchs auf. Teil-
weise ist das Trassenband kaum noch
erkennbar, da die natürliche Vegetation
diese Flächen inzwischen zurückerobert
hat.

Als Vorbereitung für den Radwegebau
hat die BEG für den Freischnitt eines
circa 6 m breiten Korridors drei unter­
schiedliche, von der Bewuchsintensität
abhängige Wertansätze gewählt. Die
Einschätzung erfolgte auf der Grund-
lage von Ortsbesichtigungen.

Baukosten der Fahrbahn
Erfahrungen aus realisierten Radwege­
projekten auf stillgelegten Bahnstrecken
wurden herangezogen, um die Baukos­
ten für die Herstellung der reinen Fahr­
bahn zu ermitteln. Für die Bauaus-
führung wird das besonders kosten-
günstige insitu-Verfahren vorausgesetzt,
bei dem der Schotter vor Ort verbleibt

und als Unterbau für den Radweg wei­
terverwandt wird. Hierbei wird in einem
Arbeitsgang der Bahnschotter mit einer
Spezialmaschine an Ort und Stelle auf­
genommen und gebrochen (45er
Körnung). Nach Einarbeitung einer rund
6 cm starken Sandschicht wird ab-
schließend die Asphaltdecke aufge­
bracht.

Besondere Sicherungsmaßnahmen
Insbesondere in topographisch beweg­
tem Gelände weisen die Trassen einen
kurvigen Verlauf mit zum Teil extremen
Böschungsbereichen und Hanglagen
auf. Hier kann entsprechend den ört-
lichen Gegebenheiten das Anbringen
von Geländern als Absturzsicherung
erforderlich sein.

Anbindung des Radweges an vorhan­
dene Wege und Straßen
Einen wesentlichen Kostenfaktor stellen
die Zu- und Abfahrten auf das durchge­
hende Trassenband dar. Je nach Lage
des Radweges im Innen- oder Außen-
bereich sind ausreichende Anbindungs­
punkte an die vorhandene Infrastruktur
zu berücksichtigen.

Zur Kalkulation dieses Kostenfaktors für
die einzelnen Trassen hat die BEG im
Regelfall mindestens einen Anbindungs­
punkt je Trassenkilometer veranschlagt.
Im innerstädtischen Bereich liegt die
Dichte der Anknüpfungspunkte je nach
örtlicher Gegebenheit auch deutlich
höher. Bei der Planung der Anbindungen
sind die Steigungsverhältnisse barriere­
frei vorzusehen.

Zur Kalkulation der Kosten je An-
knüpfungspunkt wurde auf der Grund­
lage von Ortsbegehungen und Luftbild­
auswertungen die zu überbrückende
Höhe der jeweiligen Anbindung
eingeschätzt (Höhe der Trassenböschung).

Beschilderung der Anbindungen
Die Kosten für eine funktionale und
fahrradfreundliche Ausschilderung der
Anbindungspunkte wurden in Ab-
stimmung mit dem ADFC ermittelt. Je
Anbindung sind vier Richtzeichen vor­
gesehen. Die genaue Anzahl der An-
knüpfungspunkte sowie die erforderliche
Beschilderung werden innerhalb der
Entwurfsplanung festgelegt.

Alleenbepflanzung
Die Neuanpflanzung von Baumalleen
soll gezielt in Abstimmung mit dem Leit­
bild des Landschaftsplanungsbüros an
markanten Stellen erfolgen. Anfangs-
und Endpunkt eines AlleenRadweges
wurden dabei in der Kalkulation als solch
markante Punkte bestimmt. Weitere
Neuanpflanzungen sind je nach Be­
wuchs und Länge der Strecke sowie der
Anzahl wichtiger Anknüpfungspunkte
projektbezogen einzuplanen. Das Kal­
kulationsprogramm berücksichtigt je
Auftakt-, Zwischen- oder Endallee 50
zu pflanzende Bäume in einem  Abstand
von rund 6 Metern, so dass regelmäßig

BahnStreckenEntwicklung NRW

Viersen
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ein Alleenabschnitt von 150 Metern
Länge entsteht. Diese Erstkalkulation
ist auf der Grundlage der Entwurfspla­
nung und der Anzahl der Anbindungs­
punkte zu konkretisieren.

Freischnitt für Landschafts-
inszenierung
Der Anteil der für die Inszenierung frei­
zuschneidenden Bereiche wurde je nach
Typisierung der Trasse mit 5 bis 10 %
der Gesamttrasse angesetzt. Genauere
Kosten ergeben sich später auf der
Grundlage der Entwurfsplanung des
Landschaftsplaners.

Herrichtungskosten der
Kunstbauwerke
Die Kostenkalkulation beinhaltet pau­
schale Ansätze für die jeweiligen Bau­
werkstypen. Die Kostenpauschalen be­
ruhen auf Erfahrungswerten der bisher
vorliegenden Brückengutachten, sind
aber in jedem Fall durch ein projekt-
bezogenes Brückengutachten  (  Bau­
stein 7) zu verifizieren. Typ und Anzahl
der Bauwerke wurden durch Ortsbege­

hungen und ergänzende Informationen
der betroffenen Kommunen ermittelt.

Die einzelnen zu kalkulierenden Gewer­
ke für den jeweiligen Bauwerkstyp wur­
den in einer Gewerkeliste in Abstimmung
mit qualifizierten Ingenieurbüros festge­
halten. Diese Ingenieurbüros sind Rah­
menvertragspartner der BEG und ermit­
teln in ihrem Auftrag die Herrichtungs-
kosten der Bauwerke für den Radweg.

Baustein 6
ADFC-Zertifizierung

Für eine intensive Nutzung und häufige
Frequentierung der Radwege, die künftig
auf ehemaligen Bahntrassen entstehen
sollen, ist eine komfortable und benut­
zerfreundliche Ausgestaltung unbedingt
erforderlich. Das ist die zentrale Schluss­
folgerung aus negativen Erfahrungen
der Vergangenheit.

Die BEG hat daher in enger Abstimmung
mit dem ADFC NRW die Empfehlung
„Qualitätsstandards für AlleenRadwege
in NRW“ erarbeitet, die den Trägern des
Radweges als Hilfestellung an die Hand
gegeben wird  (  www.beg.nrw.de >
InfoPortal). Hierzu gehört vor allem die
Definition erforderlicher Wegebreiten
für besondere Nutzungsarten und
-intensitäten.

Festzusetzen sind zudem für die gesam­
te Strecke geltende Standards sowie
Anforderungen für den punktuellen Aus­
bau von Querungsstellen mit Straßen
und Anschlüsse der Radwege an das
übrige Straßen- und Wegenetz. Auch
für begleitende Infrastruktur – insbeson-
dere für Rastplätze – werden auf der
Grundlage realisierter Beispiele „Muss“-
und „Soll“-Kriterien definiert. Zudem
bietet der ADFC-Bundesverband seit
Kurzem die Möglichkeit, Fernradwege
nach einer Sterneklassifikation – in An­

lehnung an die Sterneklassifikation von
Hotels – zu zertifizieren. Da sich diese
Kriterien allerdings nur auf Fernradwege
beziehen, können sie nicht unmittelbar
auf kürzere Abschnitte übertragen wer­
den. Dennoch bietet die BEG jeder Kom­
mune im Bedarfsfall eine Beratungsleis­
tung des ADFC an, um die technischen
Zertifizierungskriterien auch auf Teilab­
schnitte anwenden zu können.

Baustein 7
Umgang mit Kunstbauwerken

Mit der Übernahme einer stillgelegten
Bahnstrecke wird auch der Baulastwech­
sel an den Kunstbauwerken auf den
Erwerber vollzogen. Mit zwei Ausnah­
men umfasst das Programm nur Stre­
cken, die in keiner Stufe der Integrierten
Gesamtverkehrsplanung des Landes
NRW (IGVP) enthalten sind. Dies zeigt,
dass es hier keine Perspektive gibt,
Schienenpersonen- oder Güterverkehr
zu betreiben.

Die Deutsche Bahn AG sieht ihre Auf­
gabe darin, Menschen und Güter mit
dem Zug zu befördern. Insofern hat sie
in der Vergangenheit nicht in Strecken
investiert, denen die Option für eine
Reaktivierung fehlt.  Auf den stillgelegten
Strecken ist sie deshalb lediglich ihrer
gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht
nachgekommen.

Für den Käufer der Trasse ist dieser
Umstand zum Zeitpunkt des Lasten-
übergangs finanziell kaum einzu-
schätzen. Je nach topographischer Lage
trifft dies unterschiedlich zu. In den Re­
gionen Niederrhein und Münsterland
sind die Lasten eher überschaubar,
während bei bewegter Geländebeschaf-
fenheit, wie z.B. in der Eifel oder dem
Sauerland, die breite Palette von Talvi­
adukten, Tunneln und massiven Land-
schaftsstützbauwerken technisch
komplexere Lösungen erfordert. Hinzu

Stillgelegte Bahnstrecke.
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kommen die regelmäßige Belastungen,
die sich mit der Übernahme eines sol­
chen Bauwerkes ergeben  (Brücken-
prüfungen etc.).

Innerhalb des BahnflächenPool NRW
hat sich die DB Netz AG bereit erklärt,
für den Übergang des Verkehrssiche­
rungsrisikos einen einmaligen Ablöse-
betrag nach Abschluss des Kaufvertra­
ges auszuzahlen. Dieser bemisst sich
nach dem Ergebnis eines Brücken-
gutachtens, das die BEG durch entspre­
chend qualifizierte Rahmenvertragspart­
ner vor der Vertragsbeurkundung erstel­
len lässt. Die darin enthaltenen abge-
goltenen und im Regelfall nicht förder-
fähigen Aufwendungen beinhalten z. B.:

Verschließen von Tunnelportalen.
Befestigung loser Steine.
Entfernen von Baumbewuchs, der

     Mauerwerk schädigt.
Beseitigung verrosteter oder loser

     Geländer.
Erneuern durchgerosteter Abdeck-

     bleche.
Einzäunung als Zugangssicherung

     von Brücken.

Der Gutachtenauftrag für das Alleen­
Radwege-Programm beinhaltet auch
die erforderlichen Maßnahmen, um das
Bauwerk für die geplante Nachnutzung
als Radweg herzurichten. Typische Be­
standteile sind:

Instandsetzung der Abdichtung.
teilweise Ausfugung gemauerter

     Bauwerke.
Herstellung ordnungsgemäßer

     Geländer.

Die gutachterlich erstellte Kosten-
schätzung wird dann gemeinsam plau­
sibilisiert und kann direkt für den Förder-
antrag verwendet werden.

Exkurs

Bestehende Straßenkreuzungen,
Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)

Für die Regelung der Kreuzungsberei­
che von Bahnstrecken mit öffentlichen
Straßen hat der Bundesgesetzgeber
das Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
erlassen. Darin finden sich auch Vor­
schriften über die endgültige Aufhebung
von Kreuzungspunkten, z.B. bei der
Stilllegung einer Bahnstrecke oder Ein­
ziehung einer Straße. Im Rahmen von
Kreuzungsvereinbarungen (EKrG-Ver-
einbarungen), die öffentlich-rechtlichen
Charakter haben, werden zwischen
Schienen- und Straßenbaulastträger
Einzelheiten für jede Kreuzung geregelt.
Anders als bei privatrechtlichen Mietver-
trägen gehen die Rechte und Pflichten
aus der Kreuzungsvereinbarung nicht
Kraft Gesetzes auf den Grundstücks-
erwerber über.

Der Wechsel der Baulast von der DB
Netz AG auf die Kommune bedarf nach
herrschender Rechtssprechung vielmehr
der ausdrücklichen Zustimmung des
jeweiligen Straßenbaulastträgers. Damit
diese rechtzeitig in jedem Einzellfall
vorliegt, werden die beteiligten Straßen-
baulastträger jedes AlleenRadweges
bereits bei Planungsbeginn von der BEG
über das Vorhaben informiert und die
jeweiligen Zustimmungen schriftlich ein­
geholt.

So wird gewährleistet, dass rechtzeitig
vor Baubeginn abgestimmte Regelun­
gen zu allen Kreuzungspunkten vorlie­
gen.

BahnStreckenEntwicklung NRW

Viadukt, AlleenRadweg Heiligenhaus
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Baustein 8
Schotterproben und
Bodenuntersuchung

Ziel der Untersuchungen der Gleistras­
sen ist eine orientierende Erkundung
und Bewertung im Vorfeld des Verkaufs:

hinsichtlich eines Risiko- bzw. Ge­
fahrenausschlusses für Schutzgüter in
derzeitigem Zustand und hinsichtlich
der geplanten Folgenutzung sowie

hinsichtlich der Abstimmung poten­
zieller kaufvertraglicher Regelungen.

Eine generelle Untersuchungspflicht
besteht   bei Nutzungskontinuität/
-parallelität nicht, soweit nicht ein
begründeter Verdacht auf erhebliche
und gefahrenrelevante Verunreinigun­
gen vorliegt. Die Erfahrungen aus den
von der BEG bisher beauftragten Gut­
achten zeigen, dass im Bereich der
eigentlichen Gleistrasse keine nutzungs­
bedingten Altlastverdachtsflächen liegen.
Hinsichtlich der Veräußerung erfolgt die
Untersuchung der Gleisschotter daher
im Regelfall unter vorsorglichem Aspekt.

Zu ermitteln ist, inwieweit vom Schotter
eine Gefahrenlage ausgeht und dieser
verwertungsfähig ist bzw. welche Auf­
bereitungkosten gegebenenfalls anfal­
len. Soweit ein begründeter Verdacht
auf relevante Bodenverunreinigungen
vorliegt, ist dieser ergänzend zu prüfen.
Für die Durchführung umweltchemischer
Untersuchungen wird ein standardisier­
tes Verfahren verwandt, das beim Schot­
ter folgender Methodik folgt:

Die abfalltechnische Untersuchung
und Gleisschotterbewertung erfolgen in
Anlehnung an die Altschotterrichtlinie
der DB AG.

Untersuchungen auf Herbizide wer­
den bei konkretem Verdacht nach Ein­

zelfallabstimmung in Anlehnung an das
LfU-Merkblatt des Landes Bayern durch-
geführt.

Insgesamt wurden bislang im Bereich
der freien Strecke für etwa 76 km Trasse
Gleisschotteruntersuchungen durch-
geführt. Dabei wurden 72 Gesamtschot­
terproben aus rund 350 Einzelproben
entnommen und gemäß Vorgabe der
Altschotterrichtlinie analytisch im Fein­
kornanteil > 22,4 mm untersucht.
Ergebnis:

In keinem Fall wurden gefahrenrele­
vante Verunreinigungen ermittelt.

Prüfwertüberschreitungen nach
BBodSchV für den Pfad Boden-Mensch
sind in keinem Fall festzustellen.

Die Verunreinigungen sind in der
Regel auf den Feinkornanteil be-
schränkt, der durch die Schotterüber-
deckung nur untergeordnet exponiert
ist.

Relevante Verunreinigungen durch
Herbizide wurden bislang nicht ermittelt.

Zu überwiegendem Anteil sind die
Schotter verwertungsfähig und können
z.B. als Unterbau oder Ersatzbaustoff
(Herstellung von Tragschichten, Gelän-
demodellierung) genutzt werden.

Hinsichtlich des Bodenmaterials wurden
im Bereich der freien Strecke stichpro­
benartig Auffüllungsbereiche (Damm-
schüttungen) sowie gezielt ausgewiese­
ne Verdachtsbereiche (Haltepunkte, Ab-
grabungen etc.) untersucht. Dabei sind
nutzungsbedingte Verunreinigungen im
Bereich der freien Strecke fast ausschließ-
lich auf den Oberbau (Schotter) beschränkt
und in keinem Fall gefahrenrelevant.

Verunreinigungen des Untergrundes
sind in der Regel auf fremdstoffhaltige

Auffüllungsmaterialien beschränkt und
nicht gefahrenrelevant, da ein entspre­
chendes Kontaminationspotenzial nicht
vorliegt.

Aufgrund der geplanten Folgenutzung
als Radweg kann von einer weitgehen­
den Versiegelung mit einer Asphaltdecke
oder wassergebundener Decke ausge­
gangen werden, relevante Eingriffe in
den Untergrund sind in diesem Zusam­
menhang nicht zu erwarten.

Baustein 9
Landschafts- und Artenschutz

Die Änderung des Landschaftsgesetzes
NW vom 26. Mai 2005 hat zu einer
Ausdehnung des Naturschutzes auf Zeit
geführt. Gegenüber der Vorgänger-
regelung wurde die Stichtagsregelung
für die sich ergebende Zustandsver-
änderung des Naturhaushaltes oder des
Landschaftsbildes abgeschafft. Dies hat
zur Folge, dass auf bestimmten Flächen
– z.B. ehemaligen Verkehrsflächen –
Vorhaben von der Eingriffsregelung aus­
geschlossen werden.

Die betroffenen Flächen können wieder
einer Nutzung zugeführt werden, ohne
einer Pflicht zur Kompensation zu un­
terliegen. Der Bau der Radwege auf
stillgelegten Bahntrassen kann damit
ausgleichsfrei erfolgen.

Daneben sind aber die Belange des
Natur- und Artenschutzes gesondert zu
berücksichtigen. Mit der kleinen Novelle
des Bundesnaturschutzgesetzes vom
12. Dezember 2007 wurde die gesetzli­
che Anpassung an die FFH- und die
Vogelschutzrichtlinie vollzogen. Die darin
insbesondere geänderten Verbotstat-
bestände untersagen Beschädigung
und Vernichtung der Fortpflanzungs-
oder Ruhestätten sowie jede erhebliche
Störung streng geschützter Arten
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während der Fortpflanzungs-, Aufzuchts-
, Mauser-, Überwinterungs- und Wan­
derungszeiten.

Wie bei allen Vorhaben ist auch bei der
Anlage eines (asphaltierten) Radwegs,
vor allem dann, wenn das Trassenband
bereits seit längerer Zeit stillgelegt ist,
eine Prüfung der Vorkommen besonders
geschützter Arten gemäß FFH-Anhang
IV vorzunehmen. Der grundsätzliche
Untersuchungsbedarf und gegebenen-
falls der Umfang einer notwendigen
Biotopkartierung muss frühzeitig mit der
zuständigen Umweltbehörde abge­
stimmt werden.

Geschützte Arten, die häufig auf Bahn­
anlagen vorgefunden werden, sind
beispielsweise die Zaun- sowie die Mau­
ereidechse. Eine Beseitigung des vor­
handenen Bahnschotters würde gege-
benenfalls den Tatbestand der Verlet­
zung und Tötung sowie der Zerstörung
von Fortpflanzungs- und Ruhestätten
darstellen und stellt somit gemäß § 42
Abs. 1, Nr.2 BNatSchGneu eine erheb­
liche Störung dar. Ein Verbotstatbestand
wäre die Folge.

Unter diesem Gesichtspunkt ist der Er­
halt und das Freilegen des alten Schot­
terbettes – auch bei der Anlage eines
3 m breiten Radweges – grundsätzlich
positiv zu sehen.

Bei einer Asphaltierung sind u.U. funk­
tionssichernde Maßnahmen (CEF-
Maßnahmen) durchzuführen, um die
ökologische Funktion im räumlich funk­
tionalen Zusammenhang zu sichern.
Solche Ersatzhabitate bzw. Sonderha­
bitatsstrukturen bestehen aus Sand,
Schotter und Baumstumpen und können
mit geringem Aufwand parallel zur Tras­
se angelegt werden. Über Ausnahme­
regelungen entscheidet das Umweltmi­
nisterium NRW.

Baustein 10
Wertermittlung

In den vergangenen Jahren hat die
Deutsche Bahn AG bereits eine Vielzahl
von stillgelegten Bahntrassen veräußert.
Als Käufer dieser Infrastrukturbänder
trat nahezu ausnahmslos die öffentliche
Hand (Kommunen, Kreise, Bund, RVR
etc.) auf. Eine einheitliche Systematik
für die Preisfindung einer Bahntrasse
lag bislang nicht vor. Da in den unter­
schiedlichen Herangehensweisen Kon­
fliktpotenzial liegt, haben „bahnflächen-
erfahrene“ öffentlich bestellte und verei­
digte Sachverständige für die BEG ein
einheitliches Bewertungsinstrument für
die anzufertigenden Gutachten entwi­
ckelt.

Nach einer umfangreichen Recherche
der Kaufpreise von Trassen, die sich in
Lage, Längen und ihren technischen
und juristischen Restriktionen unter­
schieden, konnte eine Bodenteilmarkt­
theorie für stillgelegte Bahnstrecken
abgeleitet werden. In Relation zu be­

stimmten Parametern (z.B. Verkehrs­
werte für Ackerland) ist ein Bewertungs­
instrument entstanden, das frühzeitig
Transparenz für die Preisfindung der
Grundstücke bietet.

Baustein 11
Musterkaufvertrag der DB AG

Der Erwerb der Grundstücke erfolgt auf
Basis des Musterkaufvertrages der
Deutschen Bahn AG.

Die vielfältigen Klauseln des Musterkauf­
vertrags beinhalten eine Reihe von ma­
ximal möglichen Regelungstatbe-
ständen, die aber nicht in jedem Fall
vollständig Anwendung finden können
oder müssen. Deshalb wurde der Mus­
terkaufvertrag von der BEG soweit wie
möglich auf die konkreten Anforderun­
gen einer stillgelegten Bahntrasse an­
gepasst. Zu den Vertragsbausteinen
gehören zum einen Klauseln, die grund­
legend erforderlich sind und sich auch
in jedem kommunalüblichen Kaufvertrag

BahnStreckenEntwicklung NRW

Ehemalige Bahnstrecke Warburg–Höxter
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wieder finden. Dazu kommen Vertrags­
bausteine, die sich aus der Besonderheit
der Bahn bzw. der Vornutzung ergeben.
Hierzu zählen insbesondere Regelungen
zum Umfang des Gewährleistungsaus-
schlusses, zur Duldung von Leitungs­
rechten und zum Umgang mit bisherigen
Kreuzungen zwischen Straße und Schie­
ne.

Darüber hinaus sind in den Bereichen,
in denen die Veräußerungsfläche weiter-
hin an eine betriebene Bahnstrecke an-
grenzt, Regelungen zum Einfriedungs­
erfordernis sowie zur Duldung von Im­
missionen aus dem verbleibenden
Bahnbetrieb zwingend.

Da diese speziellen Vertragsinhalte auch
bei den Mitarbeitern der Liegenschafts-
ämter eher unbekannt sind, hat das
Forum Bahnflächen NRW  mit Unter-
stützung des MBV NRW eine Kurzkom­
mentierung zum Musterkaufvertrag mit
weiteren Erläuterungen erstellt
(  www.beg.nrw.de).

Baustein 12
Abbindung und Freistellung

Bevor eine Bahnstrecke in einen Rad­
weg umgewandelt werden kann, muss
das Liegenschaftsband vom übrigen
Schienennetz der DB Netz AG ord-
nungsgemäß – „EBA-konform“, d.h.
nach den Vorgaben des Eisenbahnbun­
desamtes – abgebunden sein. Dies er­
folgt typischerweise durch den Bau eines
Prellbocks am Ende der aktiven Strecke
und den Ausbau eines dahinter liegen­
den Schienenstücks. Das häufig in der
Realität angetroffene „Schwellenkreuz“
genügt den Anforderungen an die EBA-
Konformität nicht. Zweigt die stillgelegte
Trasse vom aktiven Netz ab, muss die
frühere Zugangsweiche ausgebaut und
durch einen sogenannten „Lücken-
schluss“ ersetzt werden.

Ob und welche Maßnahmen im Einzel­
fall erforderlich sind, geht aus der
Machbarkeitsprüfung der DB Services
Immobilien GmbH hervor, in der alle
relevanten Konzerngesellschaften be­
teiligt werden. Die baulichen Verän-
derungen an den aktiven Bahnanlagen
werden vom EBA genehmigt. Die Erstel­
lung einer Genehmigungsplanung gem.
Leistungsphase 4 HOAI wird von der
BEG NRW in Abstimmung mit der DB
Netz AG und dem Erwerber der Strecke
vor Beurkundung des Grundstücks-
kaufvertrages beauftragt. Damit wird
sichergestellt, dass die in der Mach-
barkeitsprüfung zunächst überschlägig
festgesetzten Auflagen der DB-Gesell-
schaften kostensicher und zeitgerecht
erfüllt werden.

Bahnstrecken unterliegen als Eisen­
bahnbetriebsanlagen auch nach ihrer
Stilllegung dem Fachplanungsrecht des
Eisenbahn-Bundesamtes. Erst nach
eisenbahnrechtlicher Freistellung, die
auf Antrag von der zuständigen Kom­
mune, dem Grundstückseigentümer
oder dem EIU vom EBA erteilt wird,
erfolgt der Wechsel der Planungshoheit
auf die Kommune. Grundsätzlich ist auf
der Grundlage des Urteils des BVerwG
vom 16.12.1988 BVerwGE Bd. 81, 111
ff. eine Freistellung von den Bahnbe­
triebszwecken für den Bau eines Rad­
weges nicht zwingend.

Ob sie vom jeweiligen Träger gewünscht
ist, wird von dem Einzelfall abhängig
sein. Bahnstrecken, für die z.B. langfris­
tig regional Reaktivierungswünsche vor­
liegen, aber auf absehbare Zeit keine
Finanzierungschancen bestehen, sollen
vielleicht aus politischen Gründen
weiterhin gewidmet bleiben. Auch tech­
nische Gründe können gegen eine Frei­
stellung sprechen (z.B. ein in der Strecke
befindliches, weiterhin notwendiges
Bahnkabel). Fahrradtrassen, die im Bun­
deswegebau gefördert werden, sind

dagegen grundsätzlich freizustellen.
Für eine Freistellung bedarf es mehrerer
formaler Voraussetzungen:

Machbarkeitsprüfung der DB Ser­
vices Immobilien GmbH, in der die dau­
erhafte Entbehrlichkeit der Strecke
erklärt wird – ggf. unter Auflagen.

Ordnungsgemäße Trennung der
Strecke vom übrigen Gleisnetz.

Katasteramtliche Vermessung der
freizustellenden Liegenschaften.

Der vom EBA veröffentlichten beab­
sichtigten Freistellung dürfen keine
Einwände Dritter entgegenstehen.

Der Antrag auf Freistellung von den
Bahnzwecken wird schriftlich, darüber
hinaus aber grundsätzlich formfrei ge­
stellt. Die BEG bereitet diesen einrei­
chungsgerecht für Sie vor.

AlleenRadweg Sauerlandring
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Förderung und Finanzierung:
Projektübersicht AlleenRadwege NRW Stand: Jun. 2010

Projektname

Balkantrasse

Bedburg-Hau–Kalkar–Kleve–Xanten

Dahlem–Losheim

Elbschetalbahn

Erftstadt

Eslohe–Bremke

Gummersbach–Bergneustadt

Essen-Heiligenhaus

Hattingen-Schulenbergtunnel

Heiligenhaus–Velbert–Wülfrath

Hellenthal–Schleiden

Kinderbahn Grefrath–Nettetal

Kirchhundem

Kohlebahn und Rheinische Strecke

Nördliches Münsterland

Beteiligte Kommunen

Burscheid
Wermelskirchen
Remscheid

Bedburg-Hau
Kalkar
Kleve
Xanten

Dahlem
Hellenthal

Gevelsberg
Witten

Erftstadt

Eslohe

Gummersbach
Bergneustadt

Essen

Hattingen

Heiligenhaus
Velbert
Wülfrath

Hellenthal

Grefrath
Nettetal

Kirchhundem

Sprockhövel

Billerbeck
Coesfeld
Horstmar
Laer
Neuenkirchen
Rheine
Rosendahl
Steinfurt
Wettringen

Kilometer

7,5
10,0

5,8

2,3
8,2
1,0
7,3

4,5
4,0

15,0
2,9

2,5

2,00

9,0
8,5

1,0

2,0

8,0
9,5
7,8

2,3
8,3

1,5

0,9

3,6
5,1
5,7
2,2
3,4
6,4
7,7

10,2
0,8

fertig oder in Bau

fertig oder in Bau

fertig oder in Bau

fertig oder in Bau

fertig oder in Bau

fertig oder in Bau

fertig oder in Bau

fertig oder in Bau
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Projektname

Rheinischer Esel

Sauerlandring

Schermbeck–Haltern

Siegburg–Lohmar

Sülztalbahn

Terra Nova

Unna–Bönen–Hamm–Welver

Viersen–Schwalmtal

Warburg–Holzminden

Wasserquintett

Wesel–Schermbeck

Wetter–Gevelsberg

Willich–Mönchengladbach

Winterberg

Beteiligte Kommunen

Bochum
Witten

Eslohe
Finnentrop
Meschede

Dorsten
Haltern am See
Marl
Schmerbeck

Lohmar
Siegburg

Lindlar

Bedburg
Bergheim
Elsdorf

Bönen
Hamm
Unna
Welver

Schwalmtal
Viersen

Beverungen

Hückeswagen
Marienheide
Wipperfürth

Hünxe
Wesel

Gevelsberg
Wetter

Willich

Winterberg

Kilometer

2,0
5,4

5,3
0,17

6,2

8,0
6,5
1,2
3,0

2,0
4,0

9,0

2,4
1,6
1,1

5,2
6,8
3,6
1,5

0,7
4,0

11,2

9,5
3,6

10,5

2,1
3,5

5,1
6,3

7,4

6,5

Projektsteckbriefe unter www.beg.nrw.de

fertig oder in Bau

fertig oder in Bau

fertig oder in Bau

fertig oder in Bau
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ADFC
Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club

AEG
Allgemeines EisenbahnGesetz

AGFS
Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher
Städte, Gemeinden und Kreise in NRW
e.V.

BEG
BahnflächenEntwicklungsGesellschaft
NRW mbH

BMVBS
Bundesministerium für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung

BNatSchGneu
Gesetz über Naturschutz und
Landschaftspflege (Bundes-
naturschutzgesetz)

BBodSchV
Bundes-Bodenschutz- und
Altlastenverordnung

BVerwG
Bundesverwaltungsgericht

BVerwGE
Entscheidung des
Bundesverwaltungsgerichts

CEF
Continous ecological functionality –
(Sicherung kontinuierlicher ökologischer
Funktionen)

EBA
Eisenbahn-Bundesamt

EFA
Empfehlungen für Fußgängeranlagen,
Stand 2002, herausgegeben von der
Forschungsgesellschaft für Straßen-
und Verkehrswege

EIU
Eisenbahninfrastrukturunternehmen

EKrG
Gesetz über Kreuzungen von
Eisenbahnen und Straßen
(EisenbahnkreuzungsGesetz)

ERA 95
Empfehlungen für Radverkehrsanlagen,
Ausgabe 1995, herausgegeben von der
Forschungsgesellschaft für Straßen-
und Verkehrswege, Köln

FFH
Fauna-Flora-Habitat, Richtlinie zur
Erhaltung der natürlichen Lebensräume
sowie der wildlebenden Tiere und
Pflanzen des Rates der EG

HOAI
Verordnung über die Honorare für
Leistungen der Architekten und der
Ingenieure (Honorarordnung für
Architekten und Ingenieure)

H RaS 02
Hinweise zum Radverkehr außerhalb
städtischer Gebiete, Stand 2002,
herausgegeben von der
Forschungsgesellschaft für Straßen und
Verkehrswesen, Köln

IGVP
Integrierte Gesamtverkehrsplanung

ILS
Institut für Landes- und
Stadtentwicklungsforschung

MWEBWV
Ministerium für Wirtschaft, Energie,
Bauen, Wohnen und Verkehr des
Landes NRW

MNWSIB
Straßeninformationsbank Nordrhein-
Westfalen

OVG
Oberverwaltungsgericht

RVR
Regionalverband Ruhrgebiet

RVN
Radverkehrsnetz NRW

Abkürzungsverzeichnis
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Ergänzendes und Empfehlenswertes:
Informationen im Internet

http://www.beg.nrw.de

http://www.achim-bartoschek.de

http://www.adfc-nrw.de

http://www.bahnstrecken-erleben.de

http://www.fahrradfreundlich.nrw.de

http://www.nationaler-radverkehrsplan.dehttp://www.radverkehrsnetz.nrw.de

http://www.wuppertalbewegung.de




